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1. Anderung der Beitrags- und Gebuhrensatzung zur
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Ehingen

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die
Gemeinde Ehingen folgende 1. Anderungssatzung zur Beitrags- und
GebUhrensatzung zur Entwasserungssatzung der Gemeinde Ehingen (BGS-
EWS)vom 17.11.2017:

§1

§ 5 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

,,Die Geschossfläche ist nach den AufenmaRen der Gebäude in alien
Geschossen zu ermittein."

§2

§ 5 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

,,Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung
zulassig ist, sowie bei sonstigen unbebauten GrundstUcken wird als
Geschossflache em Viertel der Grundstücksfiache in Ansatz gebracht."

§3

Diese Satzung tritt am 01 .01 .2019 in Kraft.

Ehingen, den 06.02.2019
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